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Die
Concordaten der deutschen Nation

sitid nicht als ein vom Pabste ertheiltes Indult,

E sondern als ein zwischen dem Pabste und der
deutschen Natiqn eingegangener Vertrag

anzusehen.
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S im dieserm Beweise näher 2u kormnmen, wird es nichtT 7
W undienlich seyn, in möglickister Kürze die Geschĩch- 1

te iuid Veranlasstng der Concordaien vorauszusclũcken. .4

TZurd Vbsachen geben den Stoſt und Veranlassung eu den

Concordatene J.

.8 e— .12  32

4 a) DieA



a) Die Anmaſsungen des Pabstes in Erlheilung

derer Bisthümer und Vergebung der Kirchen-
pfründen;

b) Die unmalsigen Forderungen deor Annaten-
Gelder.

S. 2.
Die Vergebung der Biuhumer anlaugend. so wurden

fast alle Bischöfe Deutschlands vom Kaiser ernannt; uncd
ĩkre Belehiumg geschah durch Ring und Stab. Keines-
wegs koimte der Pabst diese Ernennung gleichgultis an-
sehen, und es entstand deshalb mancherley Zwistigkeit;

diesem olingeachtet aber dauerte obgedachte Ernenn- und
Belehnung bis zu den Zeiĩten des Pabstes Gregor VII.
und des Kaisers Heinrick I7

HDieser Heinrich vvrrde vom Pabste angeschuldigt:

er. habe mit denen geistlichen. Pfrunden gewuchevt; deshalb er

excommumicirt rind seines Thrones entsezt wurde. Doch
konnte dies den Kaiser nicht bhevegen, die Ernenn- und
Belehnung der Bischöfe abzutreten; sein Recht gründete
er auf die Behanptung:  Sie xyen Lehnstruger des Reichks,

und ali golclke könnten Sie blos vom Laiser beleſint werden.

Keiner,



eert eten
Keiner, beider Theile, wollte nachgeben, und der

Streit dauerts bis en den. Cæiten des Kaiser Heinrich
und des Pabstes Aalixt II.  vo enchlich 2un Worms im

lahre 1122 dahin ein Vergleieh getroffen: wurde:

„daſs der Kaäiser aliés Ernenn: und In—
„vestitur-Recht durch Ring und Stab
„abgebe, und die freye Wahl denen Stiftern

„uuberlasse, dagegen alle Bischöfe Deutsch-

„lands in Gegenwart des Kaisers gewählt:
„werden sollten; uncd, da Sie Vasallen des

„Reichs seyen, so hatte Sie der Kaiser zwar

„zu belehnen, doch in Zukunft nicht mehr
„duroh Ring und Stab, soudern durch den
Scepter.“

9

Dies ist der sogenannte Calixtiniselke Vertrag.

2 .7
ſ. ñ.

„Bis in das zwölfte Inhrhundert vurden alle Feneficien
muid Pfrunden. von dem Collatore ordinario, d. ĩ. vom Bi-

schofe oder vaon denen, Kapiteln vergeben. Zu Anfange

A43 des
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des dreyrelinten Tahrhunderts aber, fiéêng der Pabtt an,
sich in Vergebuugeræelben, vαν. Anfange wagte vp
zwar nur eine Bitte, da ilum Aber diete micht allzeit ge.
wülirt vurde, so kam er mit Befelil; allein auch diesen
befolgte man nicht jeqerzeit, dahero drohete der Pabst

—uee—miit Excommunication, und ernamute auch eogleich Execu-1444

.t i. 7.rores derscr.
1

S. 4.
Anfangs hatte sickder  Pabsi orbekaiten, Pfrunden

æau uergeben, doch iber nur solche, welche durel dén Tod

eines, in der pabstlichen Fesidenz, Gder an bonst einem
nicht über zwey. Tagereisen. davpn enifernten Orte ver-

storbenen Beneſiciaten, waren erlediget: vvorden.
zt lemen aber delinte diese, dern. Pahste vorbehal-

tene Vergebung, auf jedes erledigte Beneſicium aus, weil
Schineichler ihin vorsagten, Jaſe lbe su dem Eigenthum

des Pabstes gehörten. Diesem zaufolge vertheilte er ie,
vnd hehielt sich die Einkimfte det ertten Iehres vor; doch

nur von denen, velehe innerhilb ey Iairren i den
Kirchen des Königreichs England erlecligtwiurden. Dies
siuid. die sogenannten Auuent Gelder, vvelolie die Nach-

2 folger
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folger Clement V. so fort auf die ganze Christenheit

ausdehten. 2 e„zEee*l üll—
 6tuüe,kielli J —4

ui. n icννhZu Beseteung derer. in der Folge erledigten Pfrinden

schickte der Pabst Franzosen und Italiäner nach Deutsch-
lanil; der Kaiser imdediè Deutsc.hen veriveigertèn derselben
Amnahmne: allein die deshatb voin: Pabste gedrohte Excom-

mimication hewog Sie dau.

Endllĩeli wurde in Iahr iA1, zu NRortnits ein Conci-
 lKJirin gehalten, yyelclies Arey Gegenstande hatte:1

1) Die Abstellung des Schismatis, indem damals Gregor

XII, Benedict XIIk vnd Iolannes XXII. Pubhste
.wWwaritan er te :taitin

7  e tJ

J

9 Dis ntersuckuig der Lekre des Iokann De—
rJ.b neee—  i l1 ntttt74 e4s) Die Begchwerden aller christlichen, besonders der

deutschen Nation, und der Bischöfe, gegen den
Pahest., im Eetrelt der Ertheitung  der Pfründen, und

Ansimung der Annaten  Gelder.
uUn

ĩ J
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Uaurtin V, welcher, nach Absetzung deren-dtey eko
gedachten Pubste, gewallt worden, wuste es, in etrackt
der heschwerden der verschieèdenen Nationen, (nachdem er
insbesonderę mit den Deutschen, so wie mit den Ftaiizo-

sen  und Engliudern, sich einsweilen auf fünf Iahre inra
glichen,) dahin zu-bringen. daſe die glineliche Berichtiung
derselben bis nach fünf, Iahren: verschoben wurce. uro zu

Papias ein Concilium gehalten werden sollte; es fügte sich
aber, daſs zu dieser Zeit. die Eest daselbst wũthete. weos-

24 1 EIhalh die vorgesezte Bericktigung unterhlieb.

218.  c rνt eil Sect Ze ea  ble. et ſe
ntæer dem. Pabstst Eugan iGαe enlichim Ialire
iAër zu Bagel ein Concilium gehalten, in welchem die
noch nicht gängzlich berichtigten Beschwerden verschiede

t 7 oſtiet i— 4. vner Natlonen init Sacdruck wiéderluit, so wie denn
atich. in dergwlften Bitzuing dieses Oonchiiutft diẽ pibst-
lchen: Vorhehaltungen der vetgebriug dẽrer Kirchenpfrun-

den, and.in der. ntund αZhαα Sitei ehbendaselhet
alle Gattungen der pubsclren Siriatercetciccſtt und

abgestellt wurden.

F. 8.



l S. g.Man legte nun die in diesem Concilio abgefaſsten
Decreta dem Fabste Eugen zur heitütigung vor; dieser
aber wollte elbe, unter dem Vorwande: daſs nach zwey
Ialiren zu Florens wieder ein Concilium gehalten werden
sollte; (weil man Hoſfinumg hahe, die grieclkisclke Eirche,
mit der lateinixcken zu vereinen,) bis dalin verschieben;

keineswegs aber wollten sich hieræu die Bischöffe verstehen,
vielmehr verlangten Sie die Bestätigung ohne Verzug; und

da der Pabst diesem Verlangen nicht ausweichen konnte,
so enifloh Er heimlich nach Hlorenz. Die Bischöſffe berie-

fen ihn nach Basel zurück: da er aber nicht erschien, so
Jsetzte man ihn ab, und ernannte den Amuudeuf, Heraog

von Savoyen, uniter dem Nanen Felix an deine Stelle

um Pabst.
ue 2

F. 9.
Nun waren zwey Paäbste, und ein Theil der Kirche

hleng Eugen IVę der andere aher Peliæ P an; Deutschi-
land aber gieng auf sschs Ialire Neutralität ein. Doch
wurde unter dem Könige Albert II. eu Maynz von den
Deutscken eine Zusannmenkuntft veéranlaſtt, worinn Sie cdie

B— De-



Decreta des Baseler Conciliruns“, doch nur jene, welche
die Aufhebung der päbstlichen Reservationen und. Cassa-

tion der Annaten-Gelder betrafen, annahrnen; in Betraclù
der Verordnungen aher, welche die Absetæriing des Pahbstes

enthielten, blieben Sie nenutral.
ius

J c a 27 c —u
f. 10.

Im Ilalir 1446 schlugen sich die Erzbischöffe von Trier
und Köln zu der Parthey helix V. Eugen excorrmuui-

eirte Sie deshalb, enisezte Sie ihrer Erzbisthümer, und
wollte anck andere Churfürsten machen. Dieser Anmas-

sung wegen veranlaſsten die Churfürsten ein Ghurconvent

zu Frankfurt, wozu Sie auch den Kaiser Friedrich III
éẽiruuden; welcher seinen Kangler Aenenẽ Sylũius schickte,

der dem Churconvent einen Plan vorlegte, worinn er den

Vorschlag that:
J

Eugen sollte. Pabst. bleiben, doeh unter der Bedin-
bkruuig: daſs Er. die von den Deruschen im Iahr. 1489

Êau. Maynz angenommenen Verordnungen des Base-
„ler Conciliums bestätige, die abgesezten Erzbischöfſe

„uiieder in ihre Würden einsetze, und üherhaupt die-

oSes
u2



„ses garze Gescliäft binnen Iahresfrist in einer Stadt
Deutsdhlarids zur günzlichen Endschaft bringe.“

Eugen war mit diesem. Vorschlag zufrieden, und
schickte die vom Churconvent verlaugte Conſirmationr-
Bulle derer von den Deutschen zu Maynz angenonnnenen
Verordnungen, so wie auich die, in Ansehung der beiden

excommunicirten. und abgesezten Erzhischöffe von Trier
und Kölna, degelrte Restitutions- Bulie nach Frankfurt; auch

versprach Er, das noch anderyreit Abruliandeluide binnen

Iahreskrist zu berichtigen: Dies vind die ſogenannten Pür-

gten- Concordaten.

4

Nunm hliatte der Pabst Eugen æwar versprochen, die
übrigen arnocli abærithueriden Amngelegenheiten ini einem
Iahre zu beendigen: allein er tarb, und Altcolaus V.
avrurdè Pabst. Dieser brachte gleich imm ersten Iahre seiner

Regierung die ganze Saclie zu Stande, uncd irn Iahr 1446

kamen der Kaiser Friedrick III. und andere sowonhl geist-
Iche als veltliche Reichsfürster eiuer Seitr, und der Pabst
anderer Seitt, eu Aschaſſenburg dahin uherein:

B 2 a) „Es
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a)  Es sollte, der Pabst das Recht liaben, die: von ihren
„Kapiteln und Stiftern gewählten Bischöftfe zu conlir-

„miren uud vonsecriren.

b) „Aaulser denen, in dorpore juris eiugeschlossenen,
„und in den beiden sogenannten Extravaganten,

„Euecrabilit und ad Regimen, (wovon erstere vom
„Pabste JIohannes XXI., lestere aher vom P. Bene-
„dict XII. ahstammet,) begriffenen Rerervationen,

„vermöge welcher dem Pahste die Erineilung jener

vverden:
1

1) per Privationent, verm einem Clerico, Verbrechens

wegen, seine Wurde oder Beneficium durch einen
piübstlichen Spruch abgenommen. wird.

D per Depositionent, „wenn Ursachen obwalten, die
einen seiner bischötflichen Würde æentserren.“

3) per Translationem, ,wenn einer von einem Bisthurn
in ein andereès versezt wird, so fällt das durech diese

Versetærning erledigte Bisthum der Vergebung des

Pabstes 2u. Allein heutiges Tages  pfiegt dieses
pubsiliche Vergebrings-Recht nicht in Arubung zu

om-

„Würden und Beneficien zusteht, welche erledigt

d



—u— 13Kkommen, indem die Erz- ind Cathedral-Stifter sich

gegen einen solclien Fall durch die Wahlcapitulation,

und. ein in deren Gemäsheit auszgubringendes Indul-
tum Elegibilitatis jederzeit vorsehen.“

4) per Electionis Cassationem. Dies hat besonders
J bey Bischofswahlen statt; wenn nümlich bey Unter-

suchung der Wahlacten sich vorfindet, daſs die Walil

nicht canonisch vorgenommen worden, oder sich

sonst erhebliche Ursachen zur Cassation d.

zeigen; so hat der Pabst das Recht, die Vſanl zu
cassiren, und die dadurch neu erledigte Würde

einem andern, als dem gewühlten Subjecte, zu über-

tragen.“
5) per Promotionem in Curia, „wenn nämlich ein, von

dem 2zum Bischoff gewahilten Subjecte bishero beglei-
tetes, iund mit der bischöfflichen Würde nicht volil
vereinbarliches Beneficium äurch die päbstliche Be-

M stütigung der Wahl eröfnet wird; so gehört das
5 Vergebungsrecht dieses Benefciums dem Pabste.

Doch läſst man sich dermalen vom Pabsie ein Indult
wegen Beyhehaltung des vorhero besessenen Bene-

ficiums ertheilen, welchet gröstentheils, wegen des

B 3 Vor-
1
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Vorgebens, daſi der Ertrag und die Einkünfte des Bis-
tkums su gering wären, gestattet wird.“

6) per Rerignationem ad  Manus Pontificis „wenn ein
Beneficiat sein Beneſicium dem Pabste zur Vergebung

abtritt; doch wird zur Giltigkeit dieser Abtretung
erfordert: daſs hesignans nocli zwanzig Tage nacli

geschehener, und vom Pabste angenommener fiesig-
nation, geleber habe; stirbt derselbe vor Verlauf

dieser 2wanzig Tage, so wird das Beneficium, nicht
als durch die Resignation, sondern dureli den Tod

des Beneficiaten erledist,. angesehen; wo alsdenn
Fiücksicht genommen werden muls, in welchem Mo-

nate der Beneficiat gestorheui.“

„Aulser diesen hier speciſicirten Fällen, ist wech-
„selseitige seeols monatliche V. ergebung der erledigten
„Würden und Benelicien festgesezt worden, und

„2war: daſs die Erledigungen in den. Monaten Ienner,
„Muüræ, May, Julius, September tiund November- dem
„römischen Strhle, ir den übrigen sechs Monaten

„aber deuen Stiftern zur Vergehung vorbehalten wor-
„den; dochk müt der Einschrüukung: dals, wæernin der

»vorin

I



„vom römischen Stuhle ernannte Beneſiciat sich am
1,Orte des erledigten Beneficiums innerhalb drey Mo-
naten., von Bekanntwerdung der Erledigung des Be-

„neficiums an gerechnet, nicht gestellet, der gewöhn-

„dliche Vergeber des Beneficiums, 2. B. das Stift, Ka-
„ùpitel, etc. selbes einem andern zu übertragen be-

„rechtiget seyn solle.“

c) „Statt der Annaten-Gelder, (welclie gewisge an die apos-
„tolische Rammer, von denen erledigten Bigthimern uud

„Efründen æu entricntende Abgaben waren, und in den

„Einkünften des ersten Ialires bestanden,) wurden dem

„Pahste die sogenannten Servitia communia,
sÔùdh i. eine gewirte, nack den, in den apostoligchen Ram-

„mer Taubuückhern befindlichen Ansats des juhrlichen
„Ertrags der Bisthiimer, eingericlktete verliülinismußige

„Geldsummdè: gestattet.

Diese drey Stücke machen den Hauptinnhalt der
Concordaten der deutscſien Nation aus, welche keines-

wegs als ein päbstliches Indrt, sondern als ein
Vertrag der deutschen Nation mit dem Pahste an-
gesehen werden müssen. Denn

g. 12.



g. 12.“
Das VWort Concordat zeigt schon an, dals sie gin Ver-

trag sind; als welches nichts anders sagen will, als eine
Debereinkunft über eine Sache. VWas ist aber der Begrift

eines Vertrags anders, als eine Uebereinkunft zweyer oder
mehrerer Personen iber einen und ebendenselben. Ge-

genstand.

t. 13.
Ia, die Concordaten sind noch mehr als ein blolser

Vertrag; sie sind sogar ein Vergleici. wischen beyden
Theilen; dessen wesentlichen Eigenischaften sind:

1) arruis eine etreitige Saclie vorhanden seyn, ühber

Welche Je

2). die Parthien übereinkommen, so daſs beyde Theile
von ihren vermeyntlichen Rechten etwas rachge-

ben müssen.

Beydeo Eigenschaften finden wir in den Cencardaten der
deutschen Nation; denn sattsam erhellet aus dar Geschich-

te, daſs mancherley Zwistigkeit und Streit zwischen dem

Pahste und der deutachen und andern Nationen über die
pühst.
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puhstlichen Anmaſsungen entstanden; kéinem ist die vom
Pahste Eugen geniachte Weigerung unbekannt, als er die

iĩm Baseler Concilio gemachten Verordnungen bestätigen

sollte, wegen weleher Weigerung er sogar seiner Würde
entsezt wurde. Dies bewog endlich Eugen, die von den
Deutschen unter Albert II. zu Maynz angenommenen
Verorduungen des Baseler Conciliums zu bestätigen.

g. 14.
Alles verlohr der Pabst durch obgedachte Bestätigung-

indem zwey der Haupigegenstände des Baseler Conciliums

die Abstellung der päbstlicken Reservationen und die Caca-
tion der Annaten- Gelder waren; doch versprach man da-

gegen Sorge zu tragen, den Pabst der abgeschaſſten Anna-
teri-Gelder wegen schadlos æu halten.

S. 1ſ.
Ob num gleich die deutschen Stifter und Bischöfe

durch die einmal zu Maynz 1459 angenommenen, und
vom Pabste Eugen IV. im lahre 1447 hestätigten Verord-

nungen des Baseler Conciliums ein erlangtes hecht, so-
wohl aut cdie Abschaffung der päbstlichen Annaten, als

C Aulk—-
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Aufhebung der- Reservationen unstreitig hatten; so lies
man sich doch im Iahr iA  Aschaffenburg gefallen, von
diesen erlangten Rechten in verschiedenen. Punkten abzu-
gehen, und dem pubstlichen Hofe die. bereits ohen S. 1i.

bemerkien Befugnisse einzguräumen.

S. 16.
Insbesonderer da von den Vätern des Baseler Conci-

liums bey Ahbschaffung der Annaten zugleich heliebt wur-
de, daſs auf eine Andere Art für den Unterhalt des Pabstes

gesorgt werden sollre, dieses aber inmittelst nicht gesche-

hen war; so bestand der Pabst Nicolaus V. auf Beybehal-
tung der Annaten, und brachie es dalin, dalſs dasjenige,

was vormals durch die Constantiênser Concordaten in Be-
treff der Annaten-Abgabe verabredèt worden, wörtlich in
das Aschatferiburger Concordar emngeruckt, sofort die so-

genannten Servitia commundva dem pubstlichen Hofe,
jedoch mit gewissen Einschräiikungen bewilligt wurden.
Wenun aber Aiedurck die Deutschen von ihrem, durch die
zu Maynz 1469 geschehene Annalune der Verordnungen
des Baseler Conciliums, erlangten Rechte etwes nachlieſsen,

der Pabst aber seiner Ansprüche auf die Annaten-Gelder

gich
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kich hegab, und vie: gewilligteu Servltia communia
armmahm; so liegen in dieser Rücksicht die einem Ver-
gleiche noliwendigen Eigenschaften klar am Tage.

m—J 24 J

4 11411 ——4 E 1
J

J

Leicht zerfallt die entgegengesezte Meynung der Ku-
rialisten: daß die Concordeten der. d. N. als ein. Indult oder

Freylieits-Brief des Pabstes ansuseſten geyen. Denn ein Indult

ist niclits anders, als: eine Erlagcuug einer gewigen Verbind.-
lickkeit. Num hehaupten 2wwar die Kurielisten, durol die

1iConcordoten habe der Pabst den eutschen blos Verbind—-

lichkeiten, in Entrichtung ger Anmnaten, und in Betracht
anderer Rechte erlassen: akein wie Kkann die. Behanptung
bestehen, wenn selbst Pabte, deren Interesse doch damnit

att:verbunden ist, Sie als Vertras benennen; so sagt der vabet

Nrolaut wẽelcher, da Lie imit ünir einigegangen Wor
den, es am besten wissen konnte, iu seiner Coilirmations-

Bulle:. JJ „hie (namlich Verordinumgen, wolche in denil

2Concordaten enthalten,) „von den Par—-
gtheyen selbst hie und da gebilliget ger

C 2 „wäh-



o J J u—
„wWälhret, geschlosseon, angenommen, und
„eingewilligt worden.“

g. 18.
Auch sagt Pabst Cleniens VIII. in einer Bulle vom

1öten Iimner 1603: quae jam pridem inter gedem lianc vt Na-

tionem germunicam pacta, et conventa punt.

Benennen aber die Pabste selbst die Concordaten als
Vertruge, so verschwindet ganz die Behauptung, dals gelbe

als Indult oder Freyheitsbrief des Pabstes anzusehen.
eueueueee—

ſ. i9.
Endlich haben sich auch beyde Theile, der Pabst

uiind die urrcne wation, turterschrieben

D. Alexander Hanmer de jure Prinecipis. catholici cirea. saera:

dissert. Sect. 2. S. 10.
2—

Wo ſindet man aber heyder Theile Unterschriſt, als bey
Verträgen; denn niemand wird behaupten können, dals
jemals ein Privilegium vom privilegiato init unterschtieben

worden. Also auch in dieser Rücksicht erscheirien die
Concordaten als Vertrag.

J.

724



SH. 20.
21 Line ;wesentliche des Indults oder Preyſiæitsbriefs ist

Pavor die Regünstigunge diese mülſste aber oflenbar für
die deritsche Nation in den Concordaten enthalten seyn,

venn Sie als Indult des Pabstes angesehen werden sollten.
2

Wo ist aber in dengelben Begünstigung für die deutsche

ben, was ilir in dem Baseler Concilio zugesprochen, und
in den Fürsten-Concordaten bestätigt worden. So benahm

dias Baseler Concilium dem Pabste alles Recht und An-
sprüche, wori den? zu. besetzenden Bisthümern Abgabeén zu

fordern, in den Aschaffenbrirger Concordaten verwilligte
man dem. Pabste die sogenannten Servitia communia;
hieraus ervwriehs. dem Pabste Vortheil, keineswegs aber der
deutschen Nation, vweloher doch für relbe vorhauden seyn

ee.
mũülste, wenn Sie (die Conoordaten) als Indult anzusehen

Vaãren.

22.15 S. A., J
Moru wirde ndlich  äas Versprechen des Kuisers

in der Wahl. Capitulation, (welches schon zu den Zeiten
des Kaiser Car] V. eingerückt worden,) nümlich:

C 5 Dals

Nation, da Sie, (die d. N.) darinnen so vieles sich bege-
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Dals der Kaiser Sorge tragen wolle, daſs die
Concordaten unverlettt gehaltem: veuiden,

ülnützen, wenn Sie nicht die Kraft eines Vertrags, ja sogar

eines Vergleichs, und die daher entspringenden wechsel-

seitigen Verbindlichkeiten enthielten.

—IDnDeoeerero 7

ae at BS.  22.1 5

RBeyspiele üherzetigen uns schon, daſs man in Fällen,
wo der Pabst, oder vielmehr die pubstliche Curie; den Con-
cordaten zuwider handelté, sicoh an den Raiser, als Bæichs-

oberhaupt? und  höchsten Sokutz und Schirmhesrnider
deutschen Stifter, und irer dureh Vertrügs mit dem-päbst-

lichen Hofe erlängten Gerechtsame, gewendet,, welcher
danurr  ainch dlenrin der Walil-Capitulation. gethanen, Ver-
zprecherigernäſs sich der gedruugtoit BStifter aufs ltarigste

angenummen.,. und diwch eο: RHomi sich, arifhalienr
den Gesandten, den Pabst zur Abstellung des Concordaten-

widrigen Unternehmens der römischen Curie, durch kräf-

tige angemessene Vorstellungen, vermocht hat.
ceα Anton. Faberi: Staugn's- Cauis ey Tom. I. pag.?37. vbi

a&  tefert Fata  Controuerriac, anno is9s6 in Ecelesja Congtan:

ttiensi matat.ii  r 7.D “ÄÄa

v CD Wenn
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Wenn Beyspiele uns darthun, daſs der Pabst zu

Handhabung der Concordaten angehalten worden, welches

dochr, ohne Verbindlichkeit von Seiten des Pabstes, der
Kaiser sicher nicht, vermogt. haben würde; so erhellet
hieraus ganz klar die Wahrheit der Behauptung, daſs
die Concordaten der deutscken Nation nickt als ein pubutliclies

Indult, condern als ein Vertrag ansuselien vind.
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